
Gemäß derVerordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1a) sind die Bodenbetäge
in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu
desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend Wasser undurchlässig, Wasser abstoßend und
abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen, es sei dänn, die
Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass
andere verwendete Materialien geeignet sind. Gegebenenialls müssen die Böden ein
angemessenes Abflusssystem aufweisen ;

Maßnahmen:

05.09.2017 mündliche Belehrung

05.09.2017 Mängel-/ Kontrollbericht, geringfügigeMängel


